
 

Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission für 
Programme  

109. Sitzung am 23. November 2018 

 

Projektnummer: 17/203, Cluster 2 
Hochschule: Technische Hochschule Deggendorf 

Studiengang: Kindheitspädagogik (B.A.) 
Art der Akkreditierung: Erstmalige Akkreditierung 

 

 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme hat im Auftrag der Stiftung Akkreditie-
rungsrat wie folgt beschlossen: 
 

Der Studiengang wird gemäß Ziff. 3.1.2 i.V.m. Ziff. 3.2.4 der Regeln des Akkreditierungsrates 

für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 20. 

Februar 2013 unter fünf Auflagen für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 23. November 2018 bis Wintersemester 2023/24 
 
Auflagen: 
 

 Auflage 1 
Die Hochschule schärft die Qualifikationsziele des Studienganges dahingehend, dass 
sie dazu befähigen, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 
(Rechtsquelle: Ziff. 2.1 „Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes“ der Regeln des Ak-
kreditierungsrates) 

 

 Auflage 2 

Die Hochschule gewährleistet, dass die Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit nicht 

unsachgemäß verlängert wird. 

(Rechtsquelle: Ziff. A 1. Studienstruktur und Studiendauer der Ländergemeinsame Struktur-

vorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen i.V.m. Ziff. 2.4 Stu-

dierbarkeit der Regeln des Akkreditierungsrates) 

 

 Auflage 3 

Die Hochschule  

a. legt Modulbeschreibungen vor,  

1) in denen die Angaben zur Voraussetzung für die Teilnahme an einem Modul 

ausgewiesen werden, 

2) in denen die Verwendbarkeit der Module so beschrieben sind, dass deutlich 

wird, inwieweit die Module innerhalb des Studienganges sowie in anderen 

Studiengängen Einsatz finden, 

3) in denen die Lehrformen für jedes Modul transparent ausgewiesen werden, 

4) in denen ausgewiesen wird, ob ein Modul ein Pflicht- oder Wahlmodul ist, 

5) die entsprechend ausreichende Angaben zu den zu vermittelnden Inhalten 

aufweisen, 

6) die ausreichende und adäquate Grundlagen- und Fachliteratur ausweisen, 

7) in denen die ausgewiesenen Qualifikationsziele mit den zu vermittelnden In-

halten übereinstimmen, 



8) in denen transparent dargestellt wird, wie sich die Module „Erzieherische Pra-

xis I, II und III“ unterscheiden. 

b. gewährleistet, dass der Workload der Ersatzleistung für die Anrechnung der 

„Praktischen Studienphase“ den zu vergebenden ECTS-Punkten entspricht und 

bei dieser Ersatzleistung dieselben Kompetenzen erworben werden wie im Modul 

„Praktischen Studienphase“. 

(Rechtsquelle: Anlage der „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen 

und die Modularisierung von Studiengängen“ der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

i.V.m. 2.8 Transparenz und Dokumentation i.V.m. 2.1 Qualifikationsziele des Studiengangs-

konzeptes i.V.m. Ziff. 2.4 Studierbarkeit der Regeln des Akkreditierungsrates) 

 

 Auflage 4 
Die Hochschule  

1) legt eine rechtsgeprüfte und rechtskräftige Allgemeine Prüfungsordnung vor, 
in der sie  
a. die Regelungen der Anrechnung ohne Einschränkung der anrechenbaren 

Kenntnisse und Fähigkeiten vornimmt, sowie  
b. den anrechenbaren Umfang auf bis zu 50 % definiert und hierzu keine wei-

tere Einschränkung vornimmt, welche Module anrechenbar sind, 
2) legt eine rechtsgeprüfte und rechtskräftige Studien- und Prüfungsordnung vor, 

die korrekt ausweist, in welchem Semester sich die „Praktische Studienphase“ 
befindet. 

(Rechtsquelle: Ziff. 2.8 Transparenz der Regeln des Akkreditierungsrates i.V.m. Beschluss der 
Kultusministerkonferenz „Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium (I) und (II)“) 

 

 Auflage 5 
Die adäquate quantitative und qualitative personelle Durchführung des Studiengan-
ges wird durch eine geeignete Studiengangsleitung und unter Berücksichtigung der 
Lebensläufe der ggf. neu angestellten Lehrkräfte nachgewiesen. 
(Rechtsquelle: Ziff. 2.7 „Ausstattung“ der Regeln des Akkreditierungsrates) 

 

Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 23. August 2019 nachzuweisen.  
 
Das Siegel des Akkreditierungsrates wird vergeben. 
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Gutachten  

 
 
 

Hochschule: 
Technische Hochschule Deggendorf (THD) 
 

Studiengang: 
Kindheitspädagogik  
 

Abschlussgrad: 
Bachelor of Arts 
 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 

Kurzbeschreibung des Studienganges:  
Ziel des berufsbegleitenden Bachelor-Studienganges ist die akademische Bildung von kind-
heitspädagogischen Fachkräften, die auf Basis didaktischer, pädagogischer, betriebswirt-
schaftlicher und wissenschaftlicher Erkenntnisse in kindheitspädagogischen Einrichtungen 
professionell agieren und leitende Aufgaben wahrnehmen sollen. Durch das Studium sollen 
umfassende Fachkenntnisse im Bereich der Bildungsforschung, Pädagogik und Organisation 
vermittelt werden. Darüber hinaus sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Frühpä-
dagogik und der Sozialen Arbeit im Bereich der frühen Kindheit behandelt werden. 
Der Studiengang ist ein Studium im Anerkennungsmodell. Für die THD stellt ein Bezugs-
punkt für das Curriculum die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf des „Staatlich 
anerkannten Erziehers“ dar. Die Hochschule sieht vor, dass Teile der beruflichen Ausbildung 
zum „Erzieher“ auf das Studium angerechnet werden. 
 

Zuordnung des Studienganges: 
grundständig und weiterbildend 
 

Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
10 Semester, 210 ECTS-Punkte 
 

Studienform: 
berufsbegleitend 
 

Double/Joint Degree vorgesehen: 
Nein 
 

Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
ca. 30 Studierende, einzügig 
 

Start zum: 
Sommersemester 
 

Erstmaliger Start des Studienganges: 
Sommersemester 2016 
 

Akkreditierungsart: 
Erstmalige Akkreditierung 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens
1
 

Am 21. Dezember 2017 wurde zwischen der FIBAA und der Technischen Hochschule Deg-

gendorf ein Vertrag über die Erst-Akkreditierung des Studienganges Kindheitspädagogik 

(B.A.) geschlossen. Maßgeblich für dieses Akkreditierungsverfahren sind somit die Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung i.d.F. vom 20. Februar 2013 und die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für 

die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen i.d.F. vom 4. Februar 2010. Am 

08. März 2018 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung 

des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studi-

engängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam nach den Vorgaben des Akkreditie-

rungsrates. Sie stellte zur Zusammensetzung des Gutachterteams das Benehmen mit der 

Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. Dem Gutachterteam gehörten an: 

Prof. Dr. Hilmar Hoffmann 
Universität Osnabrück  
Professor für frühkindliche Bildung und Elementarpädagogik 
(Frühkindliche Bildung und Erzieherisches Handeln, Professionalisierung frühkindlichen 
Fachpersonals, Elementarpädagogik) 
 
Prof. Dr. Wilfried Smidt 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
Professor für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt frühe Bildung und Erziehung 
(Frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung, Professionalisierung in der Pädagogik der 
frühen Kindheit, Pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen) 
 
Sonja Hering 
Diakonie – Jugendhilfe Oberbayern 
Kindertagesbetreuung  
Bereichsleitung 
 
Robin Tesch 
Frankfurt University of Applied Sciences 
Studierender Psychosozialer Beratung und Recht (M.A.) 
(abgeschlossen: Kindheitspädagogik (B.A.)) 
 

FIBAA-Projektmanager: 

Vera Henkel  

 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 20./21. September 2018 in den Räumen der Hochschule in Deggendorf durchgeführt. 
Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein 
kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 

Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 29. Oktober 2018 

zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-

ten am 28. Oktober 2018; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berück-

sichtigt.  

 

                                                
1
 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine geschlechts-

bezogene Differenzierung. 
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Zusammenfassung 

Generell gilt, dass im Fall einer Konzeptakkreditierung2, in der nur das Studiengangskonzept 
vorgestellt wird, bzw. bei einer erstmaligen Akkreditierung eines Studienganges, der noch 
keinen vollständigen Durchlauf zu verzeichnen hat, der Studiengang so zu bewerten ist wie 
ein laufender Studiengang.  

 

Der Bachelor-Studiengang Kindheitspädagogik (B. A.) der Technischen Hochschule Deg-

gendorf entspricht mit wenigen Ausnahmen den Strukturvorgaben der Kultusministerkonfe-

renz (KMK), den Anforderungen des Akkreditierungsrates sowie den Anforderungen des 

Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der zum Zeitpunkt der Verfah-

renseröffnung geltenden Fassung. Er ist modular gegliedert, mit ECTS-Punkten versehen 

und schließt mit dem akademischen Grad „Bachelor of Arts“ ab. Der Grad wird von der 

Hochschule verliehen. 

 

Der Bachelor-Studiengang erfüllt somit mit wenigen Ausnahmen die Qualitätsanforderungen 

für Bachelor-Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administ-

ration Accreditation (FIBAA) im Auftrag der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland für einen Zeitraum von fünf Jahren vom 23. November 2018 bis Wintersemester 

2023/24 unter fünf Auflagen akkreditiert werden. 

 

Handlungsbedarf sehen die Gutachter in der Zielsetzung, der Bearbeitungszeit der Ab-

schlussarbeit, den Modulbeschreibungen, der Allgemeinen Prüfungsordnung, der Qualifikati-

on des Lehrpersonals und der Studiengangsleitung. Die Gutachter sind der Ansicht, dass die 

aufgezeigten Mängel innerhalb von neun Monaten behebbar sind, weshalb sie eine Akkredi-

tierung unter folgenden Auflagen empfehlen (vgl. Ziff. 3.1.2 der Regeln des Akkreditierungs-

rates): 

 

 Auflage 1 
Die Hochschule schärft die Qualifikationsziele des Studienganges dahingehend, dass 
sie dazu befähigen, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 
(siehe Kapitel 1, Rechtsquelle: Ziff. 2.1 „Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes“ der 
Regeln des Akkreditierungsrates) 

 

 Auflage 2 

Die Hochschule gewährleistet, dass die Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit nicht 

unsachgemäß verlängert wird. 

(siehe Kapitel 3.1.3, Rechtsquelle: Ziff. A 1. Studienstruktur und Studiendauer der Länderge-

meinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen 

i.V.m. Ziff. 2.4 Studierbarkeit der Regeln des Akkreditierungsrates) 

 

 Auflage 3 

Die Hochschule  

a. legt Modulbeschreibungen vor,  

1) in denen die Angaben zur Voraussetzung für die Teilnahme an einem Modul 

ausgewiesen werden, 

2) in denen die Verwendbarkeit der Module so beschrieben sind, dass deutlich 

wird, inwieweit die Module innerhalb des Studienganges sowie in anderen 

Studiengängen Einsatz finden, 

3) in denen die Lehrformen für jedes Modul transparent ausgewiesen werden, 

                                                
2
 Entsprechend dem Charakter der Konzeptakkreditierung sind in diesem Fall hinsichtlich Ziff. 3.1.4 

„Studierbarkeit" und 5.1 „Qualitätssicherung und Weiterentwicklung" der Regeln des Akkreditierungs-
rates jedoch keine empirischen Befunde zur Studierbarkeit und zur Wirksamkeit der internen Quali-
tätssicherung vorzulegen bzw. zu begutachten. 
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4) in denen ausgewiesen wird, ob ein Modul ein Pflicht- oder Wahlmodul ist, 

5) die entsprechend ausreichende Angaben zu den zu vermittelnden Inhalten 

aufweisen, 

6) die ausreichende und adäquate Grundlagen- und Fachliteratur ausweisen, 

7) in denen die ausgewiesenen Qualifikationsziele mit den zu vermittelnden In-

halten übereinstimmen, 

8) in denen transparent dargestellt wird, wie sich die Module „Erzieherische Pra-

xis I, II und III“ unterscheiden. 

b. gewährleistet, dass der Workload der Ersatzleistung für die Anrechnung der 

„Praktischen Studienphase“ den zu vergebenden ECTS-Punkten entspricht und 

bei dieser Ersatzleistung dieselben Kompetenzen erworben werden wie im Modul 

„Praktischen Studienphase“. 

(siehe Kapitel 3.2.1, Rechtsquelle: Anlage der „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leis-

tungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen“ der Ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben i.V.m. 2.8 Transparenz und Dokumentation i.V.m. 2.1 Qualifikationsziele des 

Studiengangskonzeptes i.V.m. Ziff. 2.4 Studierbarkeit der Regeln des Akkreditierungsrates) 

 

 Auflage 4 
Die Hochschule  

1) legt eine rechtsgeprüfte und rechtskräftige Allgemeine Prüfungsordnung vor, 
in der sie  
a. die Regelungen der Anrechnung ohne Einschränkung der anrechenbaren 

Kenntnisse und Fähigkeiten vornimmt, sowie  
b. den anrechenbaren Umfang auf bis zu 50 % definiert und hierzu keine wei-

tere Einschränkung vornimmt, welche Module anrechenbar sind, 
2) legt eine rechtsgeprüfte und rechtskräftige Studien- und Prüfungsordnung vor, 

die korrekt ausweist, in welchem Semester sich die „Praktische Studienphase“ 
befindet. 

(siehe Kapitel 3.2.2, Rechtsquelle: Ziff. 2.8 Transparenz der Regeln des Akkreditierungsrates 
i.V.m. Beschluss der Kultusministerkonferenz „Anrechnung von außerhalb des Hochschulwe-
sens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium (I) und (II)“) 

 

 Auflage 5 
Die adäquate quantitative und qualitative personelle Durchführung des Studiengan-
ges wird durch eine geeignete Studiengangsleitung und unter Berücksichtigung der 
Lebensläufe der ggf. neu angestellten Lehrkräfte nachgewiesen. 
(siehe Kapitel 4.1.1, Rechtsquelle: Ziff. 2.7 „Ausstattung“ der Regeln des Akkreditierungsra-
tes) 

 

Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 23. August 2019 nachzuweisen.  

Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen zur Institution 

Die 1994 gegründete Technische Hochschule Deggendorf (THD) verfügt über ein vielfältiges 
Lehrangebot und ein breit gefächertes Forschungsspektrum. Mit rund 6.283 Studierenden 
(Wintersemester 2017/18) gehört sie mit zu den größten in den 1990er gegründeten Hoch-
schulen. Derzeit beschäftigt die Hochschule insgesamt 895 Personen, davon 133 Professo-
ren und 323 aktive Lehrbeauftragte. Im Juli 2013 wurde die Hochschule durch die Bayeri-
sche Staatsregierung zur Technischen Hochschule ernannt. Hauptfokus der strategischen 
Ausrichtung ist die Einhaltung hoher Qualitätsstandards. Diese beziehen sich auf praxisori-
entierte Lehre, Forschung & Entwicklung in Zukunftstechnologien sowie Weiterbildung und 
berufsbegleitendes Studium.  

 

Das Studienangebot der Technischen Hochschule Deggendorf besteht aus grundständigen 

Bachelor- und Masterstudiengängen, welches sich über die folgenden Fakultäten verteilt: 

 

 Fakultät Bauingenieurwesen und Umwelttechnik  

 Fakultät Angewandte Wirtschaftswissenschaften (School of Management) 

 Fakultät Angewandte Gesundheitswissenschaften 

 Fakultät Elektrotechnik, Medientechnik und Informatik 

 Fakultät Maschinenbau und Mechatronik  

 Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen 

 

Weiterbildung/ Berufsbegleitendes Studieren: 

Die Technische Hochschule Deggendorf sieht sich als zukunftsorientierter Weiterbildungs-

partner für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Daher wurde 2002 das Weiterbildungszent-

rum „Deggendorf Institute of Management & Technology“ gegründet. Im Gründungsjahr wur-

de erstmalig der MBA-Studiengang General Management angeboten. In den Folgejahren 

wurde das Studiengangsportfolio durch weiter MBA- und Master-Programme ergänzt. Seit 

2010 ist es der Hochschule erlaubt, auch berufsbegleitende Bachelor-Programme anzubie-

ten.  

 

Den Kernbereich des Weiterbildungszentrums bilden die berufsbegleitenden Studienpro-

gramme. Darüber hinaus sieht sich das Weiterbildungszentrum der Hochschule auch in der 

Verantwortung, akademisches Know-how in kleinteiligeren Weiterbildungen der regionalen 

Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Folgende berufsbegleitende Bachelor-, Master- und 

MBA-Programme werden derzeit angeboten und durchgeführt: 

 
MBA- und Masterprogramme im Bereich   

Management: 

      Bachelorprogramme: 

 MBA General Management  

 MBA Unternehmensgründung und -

führung  

 Master Public Management  

 Master Risiko- und Compliancema-

nagement  

 Master-Management  

 Master Cyber Security 

 Betriebliches Management 

 Pflegepädagogik 

 Pädagogik im Rettungswesen 

 Physiotherapie – Schwerpunkt Ma-

nuelle Therapie 

 Technologiemanagement 

 Wirtschaftsinformatik berufsbeglei-

tend 

 Kindheitspädagogik 

 

Auf das Weiterbildungszentrum entfallen 623 Studierende. Trotz eines starken regionalen 

Bezugs der Hochschule konnte auch ein deutlicher Anteil an überregionalen sowie internati-

onalen Studierenden für ein Studium an der Technischen Hochschule Deggendorf gewonnen 

werden. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Zielsetzung  

Ziel des berufsbegleitenden Bachelor-Studienganges ist die akademische Bildung von Kind-

heitspädagogischen Fachkräften, die auf Basis didaktischer, pädagogischer, betriebswirt-

schaftlicher und wissenschaftlicher Erkenntnisse in kindheitspädagogischen Einrichtungen 

professionell agieren und leitende Aufgaben wahrnehmen sollen. 

 

Das Studium soll den Studierenden im elementardidaktischen Feld die speziellen Kompeten-

zen wie auch das Wissen im Bereich Fachdidaktik vermitteln, um eine professionelle Initiie-

rung von Bildungsprozessen reflektieren, evaluieren und erweitern zu können. Durch das 

Studium sollen umfassende Fachkenntnisse im Bereich der Bildungsforschung, Pädagogik 

und Organisation vermittelt werden. Darüber hinaus sollen die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen der Frühpädagogik und der Sozialen Arbeit im Bereich der frühen Kindheit behandelt 

werden. Abrundend sollen die verantwortungsvollen zukünftigen Kindheitspädagogen die 

Inhalte des Studiums durch die praxisorientierte Lehre vertiefen. Das Studium soll die Ent-

wicklung methodischer und sozialer Kompetenzen stärken um somit u.a. dazu befähigen, in 

einem komplexen und interkulturellen Umfeld sicher und kompetent zu agieren. 
 
Weiterhin sollen die Studierenden dazu befähigt werden, ethisch reflektiert und wissenschaft-
lich, pädagogisch sowie ökonomisch fundiert zu handeln. Darüber hinaus soll das Studium 
die Absolventen auf die Übernahme von Managementaufgaben und Aufgaben im Einsatzbe-
reich der Kindheitspädagogik vorbereiten. 
 
Der Studiengang ist ein Studium im Anerkennungsmodell. Für die THD stellt ein Bezugs-
punkt für das Curriculum die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf des „Staatlich 
anerkannten Erziehers“ dar. Die Hochschule sieht vor, dass Teile der beruflichen Ausbildung 
zum „Erzieher“ auf das Studium angerechnet werden. Das Anrechnungsverfahren beinhaltet 
eigenen Angaben zufolge das abgestimmte Vorgehen von der Beantragung, über die Äqui-
valenzfeststellung bis zur tatsächlichen Anrechnung von außerhalb der Hochschule erbrach-
ten Studien- und Prüfungsleistungen. 
 
Nach Abschluss des Studienganges sollen die Absolventen im Bereich der Leitung von Bil-
dungs- und Betreuungseinrichtungen wie Krippe, Kindertagespflege, Kindergarten und Hort 
tätig sein können. Weitere Tätigkeitsfelder befinden sich im Bereich der Förderung und Bera-
tung von Familien, Sprachförderung im Vorschulalter, Fachberatung für Kindertageseinrich-
tungen sowie Kindheits-, früh-, vor- und elementarpädagogische Forschung.  

 
Laut Angaben der THD ist die Förderung von Frauen, Eltern und Familie ist ein zentrales 
Anliegen der Technischen Hochschule Deggendorf, hierfür ist für jede Fakultät eine Frauen-
beauftragte bestellt. Für Studierende mit Kind existieren viele Angebote vom flexiblen Lernen 
mittels E-Learning bis hin zu besonderen Beratungs- und Betreuungsangeboten. Durch die 
Teilnahme an Maßnahmen wie dem Girls-Day sowie eine gezielte Ansprache bei Schnup-
pertagen und Schulbesuchen soll versucht werden, den Anteil an Frauen vor allem in techni-
schen Studiengängen zu fördern.  
 

In Bezug dessen ist auch die Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit ein großes 

Anliegen der Hochschule. „Diversity“ soll hochschulweit als ganzheitlicher Ansatz verstanden 

werden, welcher auch bei der Planung von Studiengängen und der Durchführung von Lehr-

veranstaltungen berücksichtigt werden soll. An der Technischen Hochschule Deggendorf gibt 

es hierfür an jeder Fakultät einen Frauenbeauftragten und in der Verwaltung zwei Gleichstel-

lungsbeauftragte für die Studierenden um dieses Ziel weiter zu verfolgen. Das Gleichstel-

lungskonzept der THD belegt darüber hinaus die positive Entwicklung in den Maßnahmen 
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zur Geschlechtergerechtigkeit, sowohl für das Personal als auch für die Studierenden. Zu-

dem hat sich die THD im Frühjahr 2018 für das Professorinnenprogramm beworben, um den 

Anteil der Frauen in Forschung und Lehre weiter zu erhöhen. 

 

Darüber hinaus soll auf die Förderung und Unterstützung von Studierenden mit einer körper-

lichen oder chronischen Erkrankung eingegangen werden. Hierfür sieht die THD einen Be-

hindertenbeauftragten vor, der als Ansprechpartner für jegliche Anliegen zur Verfügung 

steht. Somit soll gewährleistet werden, dass individuelle Probleme gelöst werden und die 

Studierenden weitere Unterstützung finden. 

 

Bewertung:  
 
Die Qualifikationsziele des Studienganges umfassen fachliche und überfachliche Aspekte 
und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche wissenschaftliche Befähigung, Befähigung 
zum gesellschaftlichen Engagement und Persönlichkeitsentwicklung. Der Studiengang trägt 
den Erfordernissen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse Rech-
nung. 
 
Das Gutachterteam kann eine Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Erwerbstätigkeit 
aufgrund der divergenten angestrebten Tätigkeitsfelder jedoch nur unzureichend erkennen. 
In ihrer Zielsetzung definiert die THD als für die Absolventen mögliche Tätigkeitsfelder neben 
der Leitung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen auch die Förderung und Beratung 
von Familien, Sprachförderung im Vorschulalter, Fachberatung für Kindertageseinrichtungen 
sowie kindheits-, früh-, vor- und elementarpädagogische Forschung. Die mit den von der 
Hochschule genannten Tätigkeitsfeldern verbundene berufliche Praxis erfordert nach Ansicht 
des Gutachterteams jedoch deutlich unterschiedliche Kompetenzen und pädagogische Ar-
beitsweisen, die der Studiengang nicht in ausreichendem Maße vermitteln kann. Hier wird 
nach Ansicht des Gutachterteams eine Öffnung zu einem Breitbandstudium vollzogen, das 
die Spezifika der einzelnen Berufsfelder in der Kürze der Studienzeit nicht ausreichend ab-
deckt. Für das Gutachterteam findet sich im Curriculum bisher die Befähigung zur Qualifizie-
rung für Tätigkeiten im Gruppendienst in elementar- und kindheitspädagogischen Einrichtun-
gen mit Bereichen für Beratung oder Begleitung, die auch mit Führungsverantwortung ein-
hergehen. Das Gutachterteam empfiehlt daher folgende Auflage: 

Die Hochschule schärft die Qualifikationsziele des Studienganges dahingehend, dass 
sie dazu befähigen, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 
(Rechtsquelle: Ziff. 2.1 „Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes“ der Regeln des Ak-
kreditierungsrates) 

 
Auf der Ebene des Studienganges werden die Konzepte der Hochschule zur Förderung der 
Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Le-
benslagen, wie beispielsweise Studierende mit Kindern, umgesetzt. 
 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Zielsetzung  Auflage  

 
 

2 Zulassung 

Allgemeine Qualifikationsvoraussetzungen für die Bachelor- und Master-Studiengänge an 

der THD sind einheitlich im Bayerischen Hochschulgesetz (BayHschG) geregelt. Weitere 

einheitliche Regelungen befinden sich diesbezüglich in der Qualifikationsverordnung, dem 

Bayerischen Hochschulzulassungsgesetz sowie in den Hochschulverordnung (Immatrikulati-

ons-, Rückmelde- und Exmatrikulationssatzung). 
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Die Zulassungsbedingungen für alle Bachelorstudiengänge in Bayern sind ebenfalls einheit-

lich geregelt. Die entsprechenden Artikel sind im Gesetz über die Hochschulzulassung in 

Bayern – Bayerisches Hochschulzulassungsgesetz.  

Weitere Qualifikationsvoraussetzungen werden im Einzelnen in den Studien- und Prüfungs-

ordnungen des jeweiligen Studiengangs beschrieben. 

 
Für die Aufnahme eines Studiums an der THD muss laut dem Bayerischen Hochschulgesetz 
der Nachweis erbracht werden, dass die folgenden Sachverhalte erfüllt sind: 
 

 Nachweis der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebunden Hochschulreife oder 
der Fachhochschulreife 

 Nachweis über ein Beratungsgespräch mit dem Studienfachberater 

 eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher gemäß der Schulordnung für die 
Fachakademien für Sozialpädagogik in der jeweils gültigen Fassung oder eine 
gleichwertige in- oder ausländische Ausbildung.  

 
Der Hochschulzugang für qualifizierte Berufstätige ist ebenfalls im Bayerischen Hochschul-
gesetz geregelt. Hierzu wird ein Nachweis über eine qualifizierte Berufstätigkeit benötigt. 
Demnach müssen Bewerber den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung und eine mindestens dreijährige hauptberuflich einschlägige Berufspraxis 
vorweisen können. 
 
Über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse entscheidet die Prüfungskommission. Bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen des Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG ist nach einer erfolgreich 
absolvierten Ausbildung nach Satz 1 eine Anrechnung der Module KB-01 bis KB-10 möglich, 
sofern ein entsprechender Antrag gestellt wird.  

 
Wird der Bewerber als geeignet angesehen, erhält er eine Studienberechtigung auf Probe, 
d.h. er muss in den ersten beiden Semestern eine Studienleistung im Umfang von 15 ECTS-
Punkten pro Semester erreichen. Schafft er dies, studiert er regulär im dritten Semester wei-
ter. Im Teilzeitstudium ist dies entsprechend angepasst.  

 
Absolventen der Meisterprüfung sowie der vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst der Meisterprüfung gleichgestellten beruflichen Fortbil-
dungsprüfungen können sich ebenso für ein Studium bewerben. Sie weisen ihre Qualifikation 
anhand der fachspezifischen Einzelnoten ihres Meisterzeugnisses nach, wobei aus den Ein-
zelnoten der jeweiligen Prüfungsteile ein arithmetisches Mittel gebildet wird. 

 

Im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, wird ein Eig-

nungsfeststellungsverfahren an der THD nicht durchgeführt. 

 

Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Die nationalen Vorgaben 
sind berücksichtigt. 
Die geforderte qualifizierte Berufserfahrung orientiert sich an der Zielsetzung des Studien-
ganges und berücksichtigt die nationalen und landesspezifischen Vorgaben. 

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

2.1 Zulassungsbedingungen X   

2.2 Auswahl- und Zulassungsverfahren   X 
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3 Inhalte, Struktur und Didaktik 

3.1 Inhaltliche Umsetzung 

Folgende Übersicht zeigt das Curriculum des Studienganges: 

 

 
Die im Curriculum befindlichen Inhalte der ersten acht Module und die Erzieherische Praxis I-
III stimmen mit den erworbenen Kompetenzen der Erzieherausbildung überein. Daher wer-
den die ersten drei Semester aufgrund der vorhandenen Berufsqualifikation im Anrech-
nungsverfahren angerechnet. Somit beginnt das Studium für die Studierenden regulär im 
vierten Semester.  
 
Im vierten Semester sollen im Modul „Soziale Prozesse und Interaktion“ durch Teambuilding-
Maßnahmen die Kommunikations- und Interaktionskompetenzen der Studierenden weiter 
ausgebaut werden. Hierbei werden die gruppendynamischen Prozesse analysiert, bewertet 
und die eigene Rolle im Team reflektiert. Darüber hinaus sollen zielgerichtete Lernstrategien 
entwickelt werden und neue Medien, wie z.B. selbstorganisiertes virtuelles Lernen ange-
wandt werden. Das Modul „Wissenschaftliches Arbeiten und Bildungsforschung" soll das 
Verfahren von Forschungsprozessen und wissenschaftlichen Arbeiten anhand einer eigenen 
empirischen Studie vermitteln. Dafür erstellen die Studierenden einen Forschungsplan und 
präsentieren ihre theoretischen und empirischen Erkenntnisse. Das interdisziplinäre Modul 
„Ansätze und Theorien der Erziehung und Bildung" schafft Grundlagenkenntnisse von Bil-
dungsprozessen im Kindesalter und der Werthaltung von erzieherischer Praxis. Hierbei wird 
die Bildung und Erziehung auch auf nationaler und internationaler Ebene verglichen.  
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Im fünften Semester findet im Modul „Professionelle Bildungsbegleitung" eine Exkursion zu 
einem wissenschaftlichen Institut statt. Sie lernen hierbei die Arbeit eines wissenschaftlichen 
Institutes und deren aktuelle Studien im Bereich Pädagogik und Transition kennen.  
Darüber hinaus werden im Modul „Rechtliche, organisatorische und politische Grundlagen“ 
vertiefte Kenntnisse für eine professionelle Tätigkeit in einer Kindertageseinrichtung vermit-
telt. Somit soll das rechtskonforme Verhalten von Kindheitspädagogen geschult werden. Im 
Modul „Didaktische Methoden" werden geeignete didaktische Methoden für Lernangebote 
verschiedener Themen im Kindesalter umgesetzt.  
Das Modul „Beobachtung und Diagnostik" erweitert die Kompetenzen hinsichtlich der geziel-
ten Beobachtung, Diagnose und Intervention. Im Modul „Diversität" werden die individuellen 
Unterschiede und die soziokulturelle Vielfalt von Kindern respektvoll wahrgenommen, er-
kannt und ein professioneller Umgang gelehrt. In „Fachdidaktik Naturwissenschaften und 
Sprache" werden die Fachdidaktiken naturwissenschaftlicher Inhalte sowie von Sprache 
thematisiert und in Projektarbeiten vorgestellt. Dabei vertiefen die Studierenden ihr Wissen in 
der didaktischen Gestaltung von Lernangeboten in diesen Bereichen und übernehmen die 
Planung, Durchführung und Evaluation.  
Im siebten Semester liegt der Fokus auf der gesunden Lebensführung für Kinder sowie dem 
Ausbau der Methoden im Bereich Fachdidaktik, Ästhetik und Medien. Darüber hinaus wird in 
diesem Semester durch das Modul „Zusammenarbeit mit Eltern“ die kooperative Zusam-
menarbeit sowie die Beratung in der Unterstützung/Förderung von Kindern forciert. 
 
Der Transfer von Theorie und Praxis steht im Mittelpunkt des achten Semesters. Hier wird in 
der „Praktischen Studienphase“ das erworbene Wissen in der Praxis angewandt. Abrundend 
sieht das neunte Semester die Wahl einer der zwei Schwerpunkte „Kulturelle Heterogenität“ 
und „Führung und Management“ vor, um die Studierenden auf die Anforderungen von Lei-
tungs- und Managementaufgaben im kindheitspädagogischen Bereich vorzubereiten. Neben 
den Grundlagen der ökonomischen und finanziellen Zusammenhänge in Kindertageseinrich-
tungen wird auch der Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Führung von Mitarbeitern 
sowie die Organisations- und Qualitätsentwicklung behandelt.  
 
Das Modul „Forschungskolloquium" baut auf dem Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ auf. 
Der eigene Forschungsprozess wird durch bedarfsgerechten Input zu wissenschaftlichem 
Arbeiten und sozialwissenschaftlichen Methoden begleitet. 
 
Aufgrund der ausgewogenen quantitativen sowie qualitativen Ausrichtung des Studiengan-
ges wurde die Abschlussbezeichnung Bachelor of Arts (B. A.) gewählt. Die Studiengangsbe-
zeichnung „Kindheitspädagogik“ begründet sich durch die spezielle Ausrichtung des Studi-
engangs auf den Einsatz in Kindertageseinrichtungen. 
 
Alle Studienmodule schließen mit einer Modulprüfung ab. Art und Anzahl der Leistungs-
nachweise sind in der Studien- und Prüfungsordnung geregelt. Es handelt sich entweder um 
schriftliche Prüfungen, Studienarbeiten oder mündliche Prüfungen. Die jeweiligen Aufgaben-
stellungen sollen die in den einzelnen Modulen angestrebten Kompetenz- und Wissensver-
mittlungsziele unter Berücksichtigung des generellen Studienziels abprüfen. Mündliche Prü-
fungen dienen der Kontrolle der Handlungskompetenz der Studierenden in angewandten 
Techniken. Der Studienplan, welcher vor Semesterbeginn öffentlich zugänglich gemacht 
wird, definiert die genaue Art und den Umfang der Prüfungen und der Leistungsnachweise. 
Die Abschlussarbeit in Form der Bachelor-Arbeit entspricht einer wissenschaftlichen Arbeit. 
Die Themen der Abschlussarbeit werden von den Studierenden in Absprache mit dem be-
treuenden Dozenten ausgewählt und entsprechen laut THD den Lehrinhalten des Studiums. 
 

Bewertung:  
 

Das Curriculum trägt den Zielen des Studienganges angemessen Rechnung und gewährleis-

tet die angestrebte Kompetenzentwicklung und Berufsbefähigung. Es umfasst die Vermitt-

lung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen, methodischen 
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und generischen Kompetenzen. Das Gutachterteam empfiehlt jedoch, die systematische 

Einführung in die Kindheitspädagogik und eine damit verbundene Verortung innerhalb der 

Erziehungswissenschaft und zu anderen relevanten Bezugsdisziplinen deutlicher im Curricu-

lum zu verankern. 

Die Module sind inhaltlich ausgewogen und sinnvoll miteinander verknüpft. Die definierten 

Lernergebnisse entsprechen den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche 

Hochschulabschlüsse. 

Die Inhalte des Studienganges berücksichtigen die beruflichen Erfahrungen der Studieren-

den und knüpfen an diese an. 

 
Die Abschluss- und die Studiengangsbezeichnung entspricht der inhaltlichen Ausrichtung 
und den nationalen Vorgaben. 
 

Die Prüfungsleistungen und die Abschlussarbeit sind wissens- und kompetenzorientiert und 

dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Im Rahmen 

der Begutachtung stellte sich heraus, dass die Studierenden durch das Modul „Forschungs-

kolloquium“ eine eigene Fragestellung erarbeiten sollen und darauf aufbauend eine eigen-

ständige Forschungsplanung und einen anschließenden -prozess durchführen können. So-

fern die Studierenden bereits ein Thema für ihre Bachelor-Arbeit haben, können sie bereits 

im Rahmen dieses Moduls die Bearbeitung ihrer Bachelor-Arbeit starten, was eine Verlänge-

rung der geregelten Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit darstellt. Das Gutachterteam emp-

fiehlt daher folgende Auflage: 

Die Hochschule gewährleistet, dass die Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit nicht 

unsachgemäß verlängert wird. 

(Rechtsquelle: Ziff. A 1. Studienstruktur und Studiendauer der Ländergemeinsame Struktur-

vorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen i.V.m. Ziff. 2.4 Stu-

dierbarkeit der Regeln des Akkreditierungsrates) 

 

Jedes Modul schließt mit einer das gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. 
 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.1 Inhaltliche Umsetzung    

3.1.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit des Curriculums 
X   

3.1.2 Begründung der Abschluss- und Studi-

engangsbezeichnung 
X   

3.1.3 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit  Auflage  

 
 

3.2 Strukturelle Umsetzung  

 

 Wo geregelt in der Prüfungsordnung? 

Anerkennung von an anderen Hochschu-
len erbrachten Leistungen 

§ 4 Abs. 3 (APO) 

Regelstudienzeit 10 Semester 

Anzahl der zu erwerbenden CP 210 ECTS-Punkte 

Studentische Arbeitszeit pro CP 30 Stunden  

Anzahl der Module des Studienganges 29 Module 

Module mit einer Größe unter 5 CP inklu-
sive Begründung 

nein 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

3 Monate, 12 ECTS-Punkte 
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Anrechnung von außerhochschulisch er-
brachten Leistungen 

§ 4 Abs. 3 (APO) 

Nachteilsausgleich für Studierende mit 
Behinderung 

§ 3 Abs. 2; 5 BayRaPO 
§ 5 BayRaPO 

Studentische Arbeitszeit pro CP § 8 Abs. 7 (APO) 

Relative Notenvergabe oder Einstufungs-
tabelle nach ECTS 

§ 8 Abs. 6 (APO) 

Vergabe eines Diploma Supplements § 12 Abs. 3 (SPO) 

 

Der Studiengang besteht aus 29 Modulen und sieht pro Modul eine workloadbasierte Verga-

be von ECTS-Punkten vor. Auch in der vorgesehenen „Praktischen Studienphase“ im achten 

Semester können ECTS-Punkte erworben werden. Pro Semester werden zwischen 20-24 

ECTS-Punkte vergeben.  

 

Die Modulbeschreibungen enthalten u.a. folgende Aspekte: 

• Qualifikationsziele des Moduls, 

• Inhalte des Moduls, 

• Lehrformen des Moduls, 

• Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

• Häufigkeit des Angebots von Modulen, 

• Arbeitsaufwand, 

• Dauer. 

 

Die Verteilung der ECTS-Punkte gewährleistet laut Hochschule die Studierbarkeit des Studi-

enganges für die Studierenden. Die Prüfungsbelastung der Studierenden ist nach Auffas-

sung der Hochschule angemessen und liegt bei maximal drei Prüfungsleistungen pro Se-

mester. Die Studierbarkeit wird durch eine adäquate Prüfungsdichte und durch eine struktu-

rierte Prüfungsorganisation gewährleistet, für die das Studienzentrum in Zusammenarbeit mit 

dem Weiterbildungszentrum zuständig ist. Workload-Evaluierungen haben dies bestätigt. 

 
Bewertung:  
 

Die Struktur dient der Umsetzung des Curriculums und fördert den Kompetenzerwerb der 

Studierenden. Der Studiengang ist modularisiert; dabei sind die Workload-Angaben klar und 

nachvollziehbar hergeleitet. Vorgesehene Praxisanteile werden so gestaltet, dass CP erwor-

ben werden können. Während der Begutachtung stellte das Gutachterteam fest, dass die 

meisten Studierenden in einem dem Studiengang entsprechenden Tätigkeitsfeld ihre Berufs-

tätigkeit während des Studiums ausüben. Die Hochschule rechnet diese Berufstätigkeit ent-

sprechend an, sodass keine reguläre Praxisphase mehr durchgeführt werden muss. Hierbei 

muss es sich lediglich um entsprechend fachlich ausgewiesene Einrichtungen im kindheits-

pädagogischen Arbeitsfeld handeln. Für diejenigen Studierenden, die nicht in einem entspre-

chenden anrechenbaren Tätigkeitsfeld arbeiten, bietet die Hochschule eine Alternative an. 

Hierzu wird in Rücksprache mit den Studierenden ein kindheitspädagogisches Thema für 

eine Projektarbeit gewählt und mit einer entsprechenden schriftlichen Ausarbeitung abge-

schlossen. Das Gutachterteam stellte hierbei jedoch fest, dass der Workload bei den Pro-

jektarbeiten nicht dem Workload für das Modul „Praktische Studienphase“ entspricht. Dar-

über hinaus stellt sich dem Gutachterteam die Frage, wie die Studierenden dieselben Kom-

petenzen durch eine Projektarbeit erwerben können wie im Rahmen einer praktischen Studi-

enphase außerhalb der Hochschule. 

 

Der Studiengang ist so gestaltet, dass er Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen 

und in der Praxis ohne Zeitverlust bietet. Die Modulbeschreibungen enthalten nahezu alle 

erforderlichen Informationen gemäß KMK-Strukturvorgaben. 
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Die Angaben zur Voraussetzung für die Teilnahme sind jedoch nicht ausgewiesen. Ebenfalls 

die Verwendbarkeit der Module sowohl innerhalb des Studienganges als auch für andere 

Studiengänge der THD sind nicht ausgewiesen. Weiterhin finden sich Angaben zu den Lehr-

formen der Module unter dem Reiter „Besonderes“ und sind lediglich mit einem Kürzel ange-

geben. Dieses Kürzel wird nicht näher erläutert, sodass nicht ausreichend transparent ist, 

welche Lehrformen in dem jeweiligen Modul Einsatz finden. Weiterhin ist nicht ausgewiesen, 

welches Modul ein Pflichtmodul bzw. ein Wahlmodul ist.  

 

Darüber hinaus hat die Hochschule Modulbeschreibungen für die Module KB1 bis KB10 ein-

gereicht, die durch die vorher absolvierte Ausbildung zum Erzieher angerechnet werden. 

Diese enthalten jedoch keine hinreichenden Angaben zu den Inhalten und der Grundlagen- 

sowie Fachliteratur zum Erwerb der jeweiligen Kompetenzen. Teilweise stimmen die ausge-

wiesenen Qualifikationsziele nicht mit den zu vermittelnden Inhalten überein (z.B. Modul „Bil-

dung und Bildungsprozesse“). Darüber hinaus sind die Module „Erzieherische Praxis I“, „Er-

zieherische Praxis II“ und „Erzieherische Praxis III“ vollkommen identisch. Dem Gutachterte-

am wurde nachvollziehbar dargelegt, dass die Hochschule diese Module nicht durchführt, 

sondern lediglich anrechnet. Dennoch ist es notwendig, die Modulbeschreibungen in nach-

vollziehbarer und transparenter Form vorliegen zu haben, um bei einer Anrechnung, die nicht 

pauschal durchgeführt werden kann, darauf zurückgreifen zu können. Dies kann z.B. der Fall 

sein, wenn ein Bewerber die Ausbildung zum Erzieher nicht in Bayern absolviert hat und 

entsprechend ein anderer Ausbildungsrahmenlehrplan die Grundlage zur Anrechnung dar-

stellt.  

 
Daher empfiehlt das Gutachterteam folgende Auflage: 

Die Hochschule  

a. legt Modulbeschreibungen vor,  

1) in denen die Angaben zur Voraussetzung für die Teilnahme an einem Modul 

ausgewiesen werden, 

2) in denen die Verwendbarkeit der Module so beschrieben sind, dass deutlich 

wird, inwieweit die Module innerhalb des Studienganges sowie in anderen 

Studiengängen Einsatz finden, 

3) in denen die Lehrformen für jedes Modul transparent ausgewiesen werden, 

4) in denen ausgewiesen wird, ob ein Modul ein Pflicht- oder Wahlmodul ist, 

5) die entsprechend ausreichende Angaben zu den zu vermittelnden Inhalten 

aufweisen, 

6) die ausreichende und adäquate Grundlagen- und Fachliteratur ausweisen, 

7) in denen die ausgewiesenen Qualifikationsziele mit den zu vermittelnden In-

halten übereinstimmen, 

8) in denen transparent dargestellt wird, wie sich die Module „Erzieherische Pra-

xis I, II und III“ unterscheiden. 

b. gewährleistet, dass der Workload der Ersatzleistung für die Anrechnung der 

„Praktischen Studienphase“ den zu vergebenden ECTS-Punkten entspricht und 

bei dieser Ersatzleistung dieselben Kompetenzen erworben werden wie im Modul 

„Praktischen Studienphase“. 

(Rechtsquelle: Anlage der „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen 

und die Modularisierung von Studiengängen“ der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

i.V.m. 2.8 Transparenz und Dokumentation i.V.m. 2.1 Qualifikationsziele des Studiengangs-

konzeptes i.V.m. Ziff. 2.4 Studierbarkeit der Regeln des Akkreditierungsrates) 

 

Studiengang, Studienverlauf und Prüfungsanforderungen sind dokumentiert und veröffent-

licht. 

 
Es existiert eine rechtskräftige Prüfungsordnung, sie wurde einer Rechtsprüfung unterzogen. 
Die Vorgaben für den Studiengang sind darin unter Einhaltung der nationalen und landes-
spezifischen Vorgaben umgesetzt. Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen er-
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brachte Leistungen und außerhochschulisch erbrachte Leistungen sind festgelegt. APO § 4 
(3) sieht folgendes vor: „Eine Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbe-
nen Kenntnissen und Fähigkeiten erfolgt nur, wenn diese gleichwertig sind. Diese müssen im 
Rahmen einer einschlägigen, erfolgreich abgeschlossenen staatlich geregelten Berufs- oder 
Schulausbildung erworben worden sein. (…) Eine Anrechnung kann maximal bis zu einem 
Umfang von 90 ECTS-Punkten erfolgen, davon dürfen maximal 60 ECTS-Punkte auf theore-
tische Module entfallen.“ Eine Einschränkung, wo die Kompetenzen erworben wurden, ist 
jedoch unzulässig. Ebenfalls dürfen bei einem Studiengang außerhalb der Hochschule er-
worbene Kompetenzen bis zu 50 % angerechnet werden, ohne dass eine Einschränkung 
vorgenommen werden darf, welche Module genau anrechenbar sind. Weiterhin weist die 
Studien- und Prüfungsordnung nicht korrekt aus, in welchem Semester sich die „Praktische 
Studienphase“ befindet. 
 
Daher empfiehlt das Gutachterteam folgende Auflage: 

Die Hochschule  
1) legt eine rechtsgeprüfte und rechtskräftige Allgemeine Prüfungsordnung vor, 

in der sie  
a. die Regelungen der Anrechnung ohne Einschränkung der anrechenbaren 

Kenntnisse und Fähigkeiten vornimmt, sowie  
b. den anrechenbaren Umfang auf bis zu 50 % definiert und hierzu keine wei-

tere Einschränkung vornimmt, welche Module anrechenbar sind, 
2) legt eine rechtsgeprüfte und rechtskräftige Studien- und Prüfungsordnung vor, 

die korrekt ausweist, in welchem Semester sich die „Praktische Studienphase“ 
befindet. 

Rechtsquelle: Ziff. 2.8 Transparenz der Regeln des Akkreditierungsrates i.V.m. Beschluss der 
Kultusministerkonferenz „Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium (I) und (II)“) 

 

Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher 
und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Abschlussnote wird auch mit einer relativen Note 
angegeben. 

 
Die Studierbarkeit wird durch die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen, 
eine geeignete Studienplangestaltung, eine plausible Workloadberechnung, eine adäquate 
und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation sowie Betreuungs- und Be-
ratungsangebote gewährleistet. Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden be-
rücksichtigt. 

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.2 Strukturelle Umsetzung    

3.2.1 Struktureller Aufbau und Modularisie-

rung 
 Auflage  

3.2.2 Studien- und Prüfungsordnung  Auflage  

3.2.3 Studierbarkeit  X   

 
 

3.3 Didaktisches Konzept 

Auf der Basis von wirtschaftswissenschaftlichem Fachwissen und Schlüsselkompetenzen 

werden zentrale und für die Employability der Studierenden maßgebliche Aspekte in den 

Mittelpunkt der Lehre gerückt. Zur Vermittlung der Inhalte kommt ein breites Spektrum an 

didaktischen Methoden (klassischer Vortrag, Lösen von Aufgabenstellungen und Fallstudien, 

Lehrdialoge, Praxisprojekte, sowie E-Learning) zur Anwendung. Die Lehrenden sind ange-
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halten, die Kompetenzvermittlung der jeweiligen Disziplin und den spezifischen Rahmenbe-

dingungen des Moduls anzupassen. 

 

Durch den Mix der verschiedenen didaktischen Methoden wird realisiert, dass für jedes Mo-

dul die jeweils geeigneten Methoden zum Einsatz kommen können und zugleich die Stoff-, 

Wissens- und Kompetenzvermittlung für die Studierenden abwechslungsreich und zielgerich-

tet abläuft.  

 

Die Struktur zielt darauf ab, die nötigen Kompetenzen für einen erfolgreichen Einstieg in das 

Erwerbsleben und ein lebenslanges Lernen zu realisieren. Hierbei dienen die kognitiven 

Lernziele (Wissen, Verstehen, Anwenden, Analyse, Synthese, Evaluation) nicht als starrer 

Rahmen, sondern werden als flexible Richtschnur gesehen. Die Kompetenzvermittlung be-

ginnt hierbei mit dem Aufbau von Wissensstrukturen mit dem Ziel der integrierenden Anwen-

dung, Analyse und Bewertung. Darüber hinaus ist der Präsenzunterricht praxisorientiert und 

basiert vornehmlich auf seminaristischem Unterricht. Die Präsentation der theoretischen In-

halte und die praktischen Übungen stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. 

Viele praktische Übungen werden in Gruppenarbeit durchgeführt.  
 
Die Studierenden erhalten Lehr- und Lernmaterialen, die den qualitativen und quantitativen 
Anforderungen entsprechen. Alle Lehrmaterialen werden von den Dozenten kontinuierlich 
aktualisiert und ergänzt. Die verwendete und empfohlene Literatur wird stets auf dem neus-
ten Stand gehalten.  
 

Den Studierenden steht die auf „Moodle“ basierende E-Learningplattform „iLearn“ zur Verfü-
gung. Hier werden alle in den Lehrveranstaltungen verwendeten Präsentationen, ergänzen-
de Unterlagen zur Vor- und Nachbereitung, Ergebnisse von Gruppenarbeiten und Case Stu-
dies sowie weiterführende Informationen zur Verfügung gestellt. Hierbei kann die Plattform 
auch von den Studierenden zum Austausch von Materialien genutzt werden. 

 
Bewertung:  
 

Das didaktische Konzept des Studienganges ist nachvollziehbar und auf das Studiengangs-

ziel hin ausgerichtet. In dem Studiengang sind adäquate Lehr- und Lernformen vorgesehen. 

Die begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien entsprechen dem zu fordernden Niveau und 

sind zeitgemäß. 

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.3 Didaktisches Konzept X   

 
 

4 Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Personal 

Die Dozenten des Programms haben einen pädagogischen, gesundheitswirtschaftlichen, 

betriebswirtschaftlichen Hintergrund und haben zum Teil langjährige berufliche Erfahrung im 

Bereich der Kindheitspädagogik. 

 
Die Gesamtverantwortung für die jeweils einzelnen Module obliegt den jeweiligen Modulver-
antwortlichen. Ergänzend werden die einzelnen Module durch Dozenten, welche bezogen 
auf das jeweilige Fach, Spezialisten im jeweiligen Bereich sind. 
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Hochschulprofessoren werden gemäß den einschlägigen Berufungsrichtlinien für Lehrgebie-
te entsprechend der curricularen Anforderungen der Studiengänge im Einzelnen oder aber 
auch übergreifend berufen und eingesetzt. Die wissenschaftliche Qualifikation der Professo-
ren ergibt sich aus den Anforderungen des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes zum 
einen aus einem wissenschaftlichen Studium und einer Promotion bzw. einem andere 
Nachweis der besonderen Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit. Hierfür wird eine formale 
Eignungsprüfung durch das Personalreferat und das Weiterbildungszentrum vorgenommen. 
 
Für neu berufene Professoren ist in Bayern die verbindliche Teilnahme am „Basisseminar 
Hochschuldidaktik“ am Zentrum für Hochschuldidaktik, DIZ, vorgeschrieben und Teil des 
Einstellungsverfahrens.  

 

Die Studiengangsleitung konzipiert und koordiniert die Lehrinhalte des Studienganges. Dazu 

werden Koordinationssitzungen mit den Modulverantwortlichen und Lehrenden abgehalten. 

Die Studiengangsleitung trägt die Prozessverantwortung für die Durchführung des Studien-

ganges und ist Ansprechpartner für Studierende und Dozenten. Sie vertritt den Studiengang 

nach außen und hält Kontakte zu Wirtschaft und Kooperationspartnern. Durch die regelmä-

ßig stattfindenden Koordinationssitzungen und Qualitätszirkel sind die Dozierenden und Stu-

dierenden bei den Entscheidungsprozessen, welche ihre Tätigkeitsbereiche betreffen, einbe-

zogen.  

 

Verwaltungsunterstützung für Studierende und Lehrpersonal wird zum einen direkt durch die 

Fakultät gewährleistet, zum anderen durch das Weiterbildungszentrum. Zur Unterstützung 

der Studierenden im MBA-Programm steht das Personal des Weiterbildungszentrums zur 

Verfügung. Das Weiterbildungszentrum ist in Teams organisiert. Ein Marketingteam über-

nimmt die Beratung der Interessenten und die Begleitung durch den Bewerbungsprozess. 

Ein Betreuungsteam kümmert sich um die Belange der Studierenden, wobei jedem Studien-

gang fest eine Ansprechpartnerin zugeordnet ist. Die Verantwortlichkeiten sind klar geregelt 

und die Teilnehmer erhalten auch eine Übersicht mit den Kontaktdaten und Ansprechpart-

nern. Neben den Mitarbeitern des Weiterbildungszentrums stehen den Studierenden die viel-

fältigen Verwaltungs- und Unterstützungseinrichtungen von Weiterbildungszentrum und 

Hochschule zur Verfügung. 

 

Es besteht für wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter sowie Professoren 

die Möglichkeit, Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung wahrzunehmen. 

Mitarbeitern steht das Fortbildungsprogramm der Bayerischen Verwaltungsschule zur Teil-

nahme offen. Des Weiteren arbeitet das Referat Personal-, Organisationsentwicklung und 

Prozessmanagement an einem Programm regelmäßig stattfindender Inhouse-Schulungen, 

die verschiedenste Themengebiete abdecken werden. Im Fokus stehen hier die Mitarbeiter-

entwicklung mit individuellen Angeboten, Schulungen und Coachings. Die Fachabteilungen 

der Hochschule, wie beispielsweise das Kompetenzzentrum E-Learning oder die Abteilung 

Projektmanagement und IT, bieten regelmäßig Schulungen zu Programmen für Mitarbeiter 

an, die im Arbeitsalltag benötigt werden (beispielsweise Schulungen zur Nutzung der Pro-

gramme iLearn). Auch das Sprachenzentrum der Hochschule bietet interessierten Mitarbei-

tern regelmäßig die Möglichkeit zur Teilnahme an diversen Sprachkursen an. Für Dozenten 

an der TH Deggendorf wird darüber hinaus ein Forschungsfreiraum berücksichtigt (alle 4 

Jahre). 

 

Bewertung:  
 

In dem Studiengang lehren hauptsächlich Personen, die selbst keine Kindheitspädagogen 

sind. Somit ist nach Ansicht des Gutachterteams die fachlich einschlägige Qualifikation der 

Lehrenden nicht vollumfänglich gewährleistet. Viele der Lehrenden kommen aus der Praxis 

und verfügen nicht durchweg über ausreichende wissenschaftliche Qualifikationen. Daher ist 
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aktuell ebenfalls bei der Betreuung von Abschlussarbeiten nicht gewährleistet, dass die Be-

treuung durch entsprechend qualifiziertes Personal durchgeführt wird.  

Darüber hinaus ist an der Hochschule keine Professur für Kindheitspädagogik vorgesehen, 

ohne die für das Gutachterteam die Sicherung von Forschung und Lehre für die Studieren-

den nicht gewährleistet ist. Auch die Studiengangsleitung hat nach Ansicht des Gutachterte-

ams keine ausreichende einschlägige fachlich-inhaltliche Qualifikation, da sie eine Professur 

für Pflegepädagogik innehat.  

Dem Gutachterteam ist klar, dass die Hochschule aktuell keinen weiteren Start einer Kohorte 

plant. Sofern die Hochschule jedoch beabsichtigen sollte, den Studiengang erneut anzubie-
ten, empfiehlt es folgende Auflage: 

Die adäquate quantitative und qualitative personelle Durchführung des Studiengan-
ges wird durch eine geeignete Studiengangsleitung und unter Berücksichtigung der 
Lebensläufe der ggf. neu angestellten Lehrkräfte nachgewiesen. 
(Rechtsquelle: Ziff. 2.7 „Ausstattung“ der Regeln des Akkreditierungsrates) 

 

Die Anforderungen des Studienganges entsprechen den nationalen Vorgaben. Maßnahmen 

zur Personalentwicklung und -qualifizierung des Lehrpersonals sind vorhanden. 

 
Die Studiengangsleitung organisiert und koordiniert die Beiträge aller in dem Studiengang 
Mitwirkenden und trägt Sorge für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. Die Stu-
diengangsorganisation gewährleistet die Umsetzung der Studiengangskonzepte. Nach An-
sicht des Gutachterteams ist jedoch die einschlägige, fachlich-inhaltliche Qualifikation der 
Studiengangsleitung noch nicht hinreichend gegeben (siehe Kapitel 4.1.1). 
 

Die Verwaltungsunterstützung ist gewährleistet. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -

qualifizierung des Verwaltungspersonals sind vorhanden. 

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.1 Personal    

4.1.1 Lehrpersonal  Auflage  

4.1.2 Studiengangsleitung und Studienorgani-

sation 
X   

4.1.3 Verwaltungspersonal X   
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4.2 Kooperationen und Partnerschaften (falls relevant) 

Dieses Kriterium ist nicht relevant, da die Hochschule keine anderen Hochschulen oder Un-

ternehmen mit der Durchführung von Teilen des Studienganges beauftragt hat. 

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.2 Kooperationen und Partnerschaften 

(falls relevant) 
  X 

 

 

4.3 Sachausstattung 

Generell stehen alle Vorlesungsräume der Technischen Hochschule Deggendorf den Studie-
renden/ Lehrenden zur Verfügung. Die effektive gemeinsame Nutzung der Ressourcen wird 
durch die hochschulweit eingesetzte Raumbuchungssoftware „Thabella“ und durch Abspra-
che der zuständigen Vorlesungsplaner sichergestellt.  
 
Alle Räume können auch außerhalb der Vorlesungszeiten von den Studierenden genutzt 
werden. Hierbei erfolgt die Schließung der Rechnerräume und Hörsäle um 20: 30 Uhr durch 
eine automatische Schließanalage. Bei Bedarf kann in Einzelfällen auch eine längere Öff-
nungszeit organisiert werden. Mit der Betreuung und Pflege der Räumlichkeiten ist ein exter-
nes Facility Management beauftragt. Die Wartung der EDV-Räume wird durch einen Labor-
ingenieur der Fakultät sichergestellt. 

 

Die Technische Hochschule Deggendorf achtet bei allen Neu- und Umbauvorhaben auf ei-

nen barrierefreien und behindertengerechten Zugang der Hochschulgebäude. Bewerber mit 

einer körperlichen Beeinträchtigung haben vorab die Möglichkeit, die für das Studium rele-

vanten Örtlichkeiten (Vorlesungsräume, Bibliothek, Rechenzentrum, Mensa, Toiletten etc.) 

zu besichtigen.  

 

Durch den erst kürzlich fertiggestellten Neubau und die Anmietungen im „ITC II“ stehen aus-

reichend Vorlesungskapazitäten zur Verfügung. Die Hochschule verfügt über Vorlesungs-

räume in unterschiedlichsten Größenordnungen (30 bis 220 Plätze). Über eine ausreichende 

Ausstattung der Hörsäle mit Steckdosenleisten ist die Stromversorgung sichergestellt. Die 

Räume sind standardmäßig mit Whiteboard, Visualizer und Beamer ausgestattet. Zusätzli-

che Ausstattung wie Pinnwände, Flipchart und Overhead-Projektor sind frei zugängig und 

können auf Wunsch vorbereitet werden. Einige Räume verfügen über TV, Video, DVD-Player 

und Mikrofonanlage. Zusätzlich stehen portable Beamer sowie die gesamte Moderations-

technik (Metaplanwände, Moderatorenkoffer) zentral zur Verfügung.  
 

Neben Seminarräumen und Hörsälen verfügt die Hochschule über eine Vielzahl von EDV-

Räumen, die mit moderner Hardware ausgestattet sind. Die Rechnerräume werden alle drei 

Jahren erneuert. Zusätzlich können die Studenten über ein campusweites WLAN ihre mobi-

len Geräte in allen Räumen der THD sowie des European Campus Rottal-Inn nutzen.  

Für die Studierenden steht die Bibliothek der Technischen Hochschule Deggendorf, wie auch 

die Teilbibliothek am European Campus Rottal-Inn (ECRI) zur Verfügung. Zu Beginn des 

Jahres 2017 wurden hier folgende Bestände (Monographien, Zeitschriften) ermittelt: 

 

 Lehrbücher (ca. 110.000 Bände/ ECRI ca. 4.000 Bände) 

 E-Books (ca. 21.100) 

 Zeitschriften Print (ca. 200/ ECRI 6) 

 Zeitschriften elektronisch (18.683)  
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Der Printbestand an Monographien ist überwiegend als Freihandbestand vorhanden und 
ausleihbar. Über den eigenen Bestand hinaus können über Literaturdatenbanken im Internet 
zusätzliche Titel gesucht und per Fernleihe angefordert werden. Die Fernleihe ist für Bücher 
kostenfrei, für Aufsätze ist eine Gebühr zu entrichten. Die Teilnehmer werden über Biblio-
theks- und Buchhandlungsverzeichnisse hinaus besonders auf folgende Fachdatenbanken 
verwiesen (WISO, Sowiport, Web of Science, ScienceDirect, EconBiz, Statista). 
 
Die Hauptbibliothek verfügt über 90 Benutzerarbeitsplätze (vier Gruppenarbeitsräume/ acht 
Einzelarbeitsräume). Die Teilbibliothek „ITC II“ ist mit weiteren 80 Arbeitsplätzen versehen. 
Während die Hauptbibliothek den Studierenden einige Rechner zur Verfügung stellt, ist in 
der Teilbibliothek eine generelle Nutzung von Laptops durch WLAN vorgesehen.  
 
Die Bibliotheken bietet den Studierenden vorab eine zielgruppenspezifische und situations-
bezogene Schulung an um somit die passgenaue Ermittlung vom relevanten Titel in der gro-
ßen Fülle der Literatur zu ermöglichen. Darüber hinaus werden weiter Schulungen wie Da-
tenbankrecherche und Fernleihe, Online-Angebot (Nutzung – Rechte) sowie Literaturverwal-
tungsprogramm (Citavi) angeboten. Einen Überblick über das gesamte Schulungsangebot ist 
der Homepage der THD zu entnehmen. 
 

Zugangsmöglichkeiten zur Hauptbibliothek bestehen: 

 Montag bis Donnerstag 08:00 – 20:00 Uhr (Semesterferien: 09:30 – 16:30) 

 Freitag 08:00 – 18:00 Uhr (Semesterferien: 9:30 – 13:00 Uhr) 

 

Im Zeitraum der Prüfungsvorbereitung ist täglich (auch an den Wochenenden) geöffnet von 

8.00 bis 24.00 Uhr. Für Buchrückgaben außerhalb der Öffnungszeiten steht ein Buchrück-

gabekasten zur Verfügung. 

 

Bewertung:  
 
Die adäquate Durchführung des Studienganges ist hinsichtlich der qualitativen und quantita-
tiven räumlichen Ausstattung gesichert. Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht 
ausgestattet und barrierefrei erreichbar.  

 
Die adäquate Durchführung des Studienganges ist hinsichtlich der Literaturausstattung und 
ggf. dem Zugang zu digitalen Medien und relevanten Datenbanken sowie der Öffnungszeiten 
und Betreuungsangebote der Bibliothek gesichert. 
 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.3 Sachausstattung    

4.3.1 Unterrichtsräume X   

4.3.2 Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur 
X   

 
 

4.4 Finanzausstattung (relevant für nichtstaatliche Hochschulen) 

Die Studiengänge werden auf Basis von Studiengebühren finanziert. Nach den Vorgaben 

des Obersten Bayerischen Rechnungshofs sind hierbei kostendeckende Gebühren zu erhe-

ben. 

 

Bei einer definierten Mindestteilnehmerzahl kann somit die Finanzierung des Programms 
gewährleistet werden. Die Kosten der Weiterbildungsstudiengänge werden fundiert kalkuliert. 
Die Technische Hochschule Deggendorf trägt im Rahmen der Studiengänge kein finanzielles 
Risiko. Aus Einnahmen aus den bereits abgeschlossenen vorangegangenen Studiengängen 
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wurde eine Rücklage gebildet, die die finanzielle Grundausstattung für neue Studiengänge 
und Durchgänge sicherstellt.  
 
Sollte dennoch der Fall eintreten, dass die Teilnehmerzahl während des Studiums unter die 
Mindestteilnehmerzahl und den Break-Even-Punkt rutscht, kann dies durch angesammelte 
Überschüsse aus den anderen Studiengängen aufgefangen werden.  
 
Unabhängig davon ist das Weiterbildungszentrum Teil des Haushalts der Technischen 
Hochschule Deggendorf und somit ist die Durchführung aller Studiengänge grundsätzlich 
finanziell abgesichert. 

 

Bewertung:  
 
Eine adäquate finanzielle Ausstattung des Studienganges ist vorhanden, so dass sicherge-
stellt ist, dass die Studierenden ihr Studium abschließen können. 

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.4 Finanzausstattung X   

 
 

5 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Einrichtung neuer Studiengänge wird durch die jeweiligen Fakultäten selbst initiiert. Die 

Fakultäten sind dazu angehalten, sich an folgende Schritte zu halten: 
 

● Entwicklung eines Studiengangkonzeptes durch Studiengangskoordinator 

● Erörterung des Konzeptes und Konzeptbewertung  

● Einbezug externer Expertise  

● Ausarbeitung der für die Einrichtung des Studiengangs notwendigen Konzepte und  

   Dokumente  

● Entscheidungsprozess zur Einrichtung des Studiengangs  
 

Nach erfolgreichem Durchlaufen und Bestehen der hochschulinternen Qualitätssicherungs-

aspekte werden, wird extern durch das Bayrische Staatsministerium für Bildung und Kultus 

ob und wann der Studiengang beginnen darf. 

 

Für die Erhebungen und Evaluierung, hat die Hochschule 2010 das lokale Data-Warehouse-

System „CEUS“ eingeführt. Zur Mitte jedes Semesters werden die Daten aktualisiert und 

können dabei von der jeweiligen Fakultät auch selbständig ausgewertet werden. Hierbei 

können standardisierte und individuelle Abfragen erstellt werden.  
 
Für die Evaluation und weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen hat die Hochschule eine 
eigenständige Evaluationsordnung. Die Evaluation an sich ist ein einheitlicher Prozess der in 
den Vorlesungen und Veranstaltungen (min. alle zwei Jahre) durchgeführt wird. Darüber hin-
aus sieht die THD eine Onlineevaluation/ Papierevaluation vor. Hierbei stellt der Dozent den 
Studierenden den Link zum Onlineformular zur Verfügungen. Die Ergebnisse werden später 
vom Studiendekan ausgewertet, welcher die Ergebnisse an den Dozenten weiterträgt. Der 
Dozent hat nun die Aufgabe, die Auswertung der Evaluation mit seinen Studierenden zu be-
sprechen. Das Ergebnis dieses Gesprächs wird wiederum mit dem Studiendekan in Form 
eines Feedbackformulars kommuniziert. Für Online- und Papierevaluation werden standardi-
sierte Fragebögen verwendet. Hier können die Studenten auch für jede Veranstaltung eine 
Einschätzung zur Arbeitsbelastung abgeben. 

Bewertung:  
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Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwick-
lungen des Studienganges berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluations-
ergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und 
des Absolventenverbleibs. 

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

5. Qualitätssicherung und Weiterentwick-

lung 
X   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Technische Hochschule Deggendorf 

 

Bachelor-Studiengang: Kindheitspädagogik (B.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Zielsetzung  Auflage  

2. Zulassung    

2.1 Zulassungsbedingungen X   

2.2 Auswahl- und Zulassungsverfahren   X 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik    

3.1 Inhaltliche Umsetzung    

3.1.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit des Curriculums 
X   

3.1.2 Begründung der Abschluss- und Studi-

engangsbezeichnung 
X   

3.1.3 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit  Auflage  

3.2 Strukturelle Umsetzung    

3.2.1 Struktureller Aufbau und Modularisie-

rung 
 Auflage  

3.2.2 Studien- und Prüfungsordnung  Auflage  

3.2.3 Studierbarkeit X   

3.3 Didaktisches Konzept X   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
   

4.1 Personal    

4.1.1 Lehrpersonal  Auflage  

4.1.2 Studiengangsleitung und Studienorgani-

sation 
X   

4.1.3 Verwaltungspersonal X   

4.2 Kooperationen und Partnerschaften 

(falls relevant) 
  X 

4.3 Sachausstattung    

4.3.1 Unterrichtsräume X   

4.3.2 Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur 
X   

4.4 Finanzausstattung (relevant für nicht-

staatliche Hochschulen) 
X   

5. Qualitätssicherung und Weiterent-

wicklung 
X   

 


